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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Finanzen Dr. S c h mit z 

auf die Anfrage der AbgeordnetenF r ü h ba u e r und Genossen, 

betreffend endgültige Regelung der Rechtsverhöltnisse bei Kärntner Schulen. 

-~-.-,,-

Mit Bezug auf die Anfrage der Abgeordneten Frühbauer und Genossen vom 

21. April 1967, Nr. 291/J, betreffend endgültige Regelung der Rechtsverhölt

nisse bei Kärntner Schulen, beehre ich mich mitzuteilen , daß die Rechtsver

hältnisse der gegenständlichen Schulen I die es in Kärnten und in der Steier

ma.rk gibt, geregelt sind. Diese Schulen gehörten zum Vermögen des ehemali-

gen Volksbundes für "1as Deutschtum im Auslando Diese Vermögenswerte sind 

daher gemäß § 1 des Verbotsgesetzes 1947 in das Eigentum der Republik Öster

reich übergegangen; auf sie besteht daher nach Durchführung der Rückstellungs

verfahren kein Rechtsanspruch. 

Das Bundesministerium für Finanzen beabsichtigt aber, die Grenzland

schulen nicht im Eigentum der Republik Österreich zu behalten, sondern diese 

für den bisherigen Verwendungszweck zur Verfügung zu stellen. Einige Vereine 

in Kärnten und in der Steiermark, deren Vereinszweck die Volkstumsarbeit ist, 

haben den Antrag gestellt, ihnen diese Vermögenswerte zu übertragen. Die Ver

handlungen darüber sind noch nicht abgeschlossen. Die Übertragung bedarf je

denfalls eines Ermächtigungsgesetzes. Es läßt sich derzeit noch nicht ab

schätzen, ob die Wünsche der Gemeinden auf Eigentumsübertragung in den Ver

handlungen berücksichtigt werden können. 
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